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Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 04.12.2018 hat die Stadt Neuss ihre Haltung und Vorstellungen im 
Hinblick auf die Pflegebedarfsplanung im Rhein-Kreis Neuss dargelegt. Das Schreiben ist als 
Anlage beigefügt. 
 
Der Rhein-Kreis Neuss begrüßt die aktive Mitarbeit der Stadt Neuss zur Schaffung einer 
bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur ausdrücklich. In vielen Kernaspekten ergeben sich 
Übereinstimmungen hinsichtlich der Leitziele und der notwendigen Maßnahmen. 
 
Aufgrund der komplexen Sach- und Rechtslage sowie der Länge der Zeit- und 
Planungsschiene ist es aus Sicht der Kreisverwaltung notwendig, die Einzelaspekte des 
Schreibens der Stadt Neuss zu beleuchten. 
 
Die Kreisverwaltung plant eine verbindliche Bedarfsplanung nur für den Sektor der 
vollstationären Pflege. Die Daten aus der vorliegenden „Örtlichen Planung“ sind jedoch nicht 
ausreichend, um valide Aussagen zum Bedarf in den einzelnen Kommunen zu tätigen. 
Insoweit ist der Hinweis der Stadt Neuss auf einen aus der „Örtlichen Planung“ abzuleitenden 
Bedarf von 3 weiteren Pflegeeinrichtungen bis 2030 für die Stadt Neuss zwar richtig, jedoch 
im Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen an eine Verbindliche Bedarfsplanung mit 
kommunenscharfer Betrachtung nicht zielführend. Die zu erwartenden Daten von IT.NRW, 
die durch das ALP-Institut in der notwendigen Form aufbereitet werden, können auch 
Aufschluss darüber bieten, in welcher zeitlichen Staffelung neue Kapazitäten im 
vollstationären Bereich notwendig werden. 
 
Sinnvoll ist die Schaffung neuer Einrichtungen auch nur dann, wenn die Frage beantwortet 
wird, wie diese personell bestückt werden können, um eine angemessene Pflegequalität 
sicherzustellen. Pflegebedürftige Menschen in neuen Gebäuden einzuquartieren aber dort 
pflegefachlich unangemessen zu versorgen entspricht nicht den Vorstellungen und Zielen des 
Rhein-Kreises Neuss! 
 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Kreisverwaltung für 40 zusätzliche Plätze in 
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Neuss-Norf bereits eine Bedarfsbestätigung erteilt hat, die bislang wegen planungsrechtlicher 
Fragen noch nicht realisiert sind. 
 
Das Datenmaterial der Kreisverwaltung zeigt, dass zum Stichtag 15.11.2018 rund 150 Plätze 
im Kreisgebiet nicht belegt waren, davon 24 Plätze in Neuss. 
 
 

vorhandene belegte Saldo

Plätze Plätze

Dormagen 548 535 + 13

Grevenbroich 694 646 + 48

Rommerskirchen 160 156 +  4

Jüchen 191 180 + 11

Kaarst 286 286 + 0

Korschenbroich 321 288 + 33

Meerbusch 554 536 + 18

Neuss 1223 1199 + 24

Gesamt RKN 3977 3826 + 151

Auslastungsmeldung der Pflegeeinrichtungen

Stichtag: 15.11.2018

 
 
 
Der Hinweis der Stadt Neuss zur Frage des Angebotes für junge Pflegebedürftige, den Herr 
Theven bereits in der Sitzung der Sozialdezernenten vorgetragen hatte, ist seitens der 
Kreisverwaltung bereits aufgenommen worden. Es soll eine entsprechende Studie in Auftrag 
gegeben werden, die dezidiert die speziellen Bedarfslagen junger Pflegebedürftiger 
aufzeigen, das vorhandene Angebot gegenüberstellen und die entsprechenden 
Handlungsempfehlungen ableiten soll. Darüber hinaus ist dem Kreissozialamt aus aktuellen 
Kontakten bekannt, dass bereits Gedanken für die Schaffung eines neuen Angebotes für 
junge Pflegebedürftige im Gebiet der Stadt Neuss entwickelt werden.  
 
Da sich die Verbindliche Bedarfsplanung nur auf die vollstationäre Pflege bezieht, sind alle 
Akteure im Kreisgebiet in ihren Entscheidungen und Handlungen frei, um neue solitäre 
Kurzzeitpflege und Tagespflegeeinrichtungen zu schaffen. Die Kreisverwaltung selbst ist in 
diesen Bereichen ebenfalls aktiv. Zur Kurzzeitpflege wird auf die Vorlage zur heutigen 
Ausschusssitzung verwiesen. Die Stadt Neuss ist von ihrer früheren Auffassung der 
Schaffung einer großen, zentralen Kurzzeitpflegeeinrichtung wieder abgerückt und schließt 
sich in ihrem Schreiben vom 04.12.2018 der Vorstellung des Kreises an, zusätzliche 
Kurzzeitpflegeplätze dezentral anzusiedeln. 
 
Im Bereich der Tagespflege wünscht sich der Rhein-Kreis Neuss einen flächendeckenden 
Ausbau des Angebotes und damit eine konsequente Fortsetzung der guten Entwicklung der 
letzten Jahre. Für das Gebiet der Stadt Neuss gab es bereits Gespräche hinsichtlich zwei 
potentieller Projekte, durch die zusätzliche Tagespflegeplätze im Neusser Stadtgebiet 
entstehen könnten. 
 
Die Schaffung bedarfsgerechten Wohnraumes wird seitens des Rhein-Kreises Neuss seit 
langer Zeit angemahnt, hier sind die Kommunen selbst in der Pflicht. Soweit die Stadt Neuss 
einen Bedarf von rund 500 Wohneinheiten sieht bestehen seitens des Kreises keine 
Bedenken, wenn vor Ort entsprechende Vorhaben projektiert werden. Hinsichtlich der 
grundsätzlichen Fragen zur Refinanzierung neuen Wohnraumes mit zusätzlichen 
Hilfsangeboten für Seniorinnen und Senioren durch die Träger der Sozialhilfe steht die 
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Kreisverwaltung, wie bereits bei vielen anderen Projekten erfolgreich praktiziert, mit ihren 
Fachleuten für Gespräche zur Verfügung. Gerne kann die Stadtverwaltung zu gegebener Zeit 
auf den Rhein-Kreis Neuss zukommen. 
 
 
 
 
Anlagen: 

Bedarfsplanung - Schreiben Stadt Neuss vom 04 12 2018 
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